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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1982

Norm

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Kein eine o3enbare Gesetzwidrigkeit darstellender Verstoß gegen ein Grundprinzip des Rechtes ist es, wenn die

Vorinstanzen die Sorgerechte der Mutter zugesprochen haben, mag diese auch das Kind entgegen einer zwischen den

Elternteilen bestehenden Vereinbarung widerrechtlich nach Österreich gebracht haben.
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